
Datum: 24.06.2025

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Verfahren.

Alle Zündquellen entfernen. Nicht rauchen. Für ausreichende Lüftung sorgen.

Eindringen in das Oberflächen- sowie Grundwasser als auch in den Boden vermeiden. 

Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren). Undichtigkeit 

beseitigen, wenn gefahrlos möglich. 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. 

Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln. Verdünnung mit Wasser 

möglich. Restmenge mit viel Wasser spülen. 

Unterschrift:

Erste Hilfe

Sachgerechte Entsorgung

Gefahrstoffbezeichnung

Die Inhaltsstoffe in dieser Zubereitung erfüllen nicht die Kriterien für eine Einstufung als 

PBT oder vPvB. 

Im Falle einer Brandbekämpfung betriebliche Anweisungen genau einhalten.

Kleine Brände mit CO2- oder Pulverlöscher bzw. mit Wassersprühstrahl löschen. Wenn

möglich mit viel Wasser verdünnen.

Einatmen von Staub, Dämpfen oder Brandgasen vermeiden - Atemschutzgerät verwenden.

Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Für Frischluft sorgen. 

Nach Einatmen

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Verunreinigte Kleidung 

sofort ausziehen und sicher entfernen. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen. 

Nach Hautkontakt

Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene 

Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei Auftreten von Symptomen oder 

in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. 

Nach Augenkontakt

KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt hinzuziehen. Datenblatt mitführen. 

Empfehlung 

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Zum Beispiel geeignete Verbrennungsanlage. 

Zum Beispiel auf geeigneter Deponie ablagern. 

Abfallschlüssel Produkt 

200130 SIEDLUNGSABFÄLLE (HAUSHALTSABFÄLLE UND ÄHNLICHE GEWERBLICHE UND 

INDUSTRIELLE ABFÄLLE SOWIE ABFÄLLE AUS EINRICHTUNGEN), EINSCHLIESSLICH 

GETRENNT GESAMMELTER FRAKTIONEN; Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 15 01); 

Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 29 fallen 

Abfallschlüssel ungereinigte Verpackung 

VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTÜCHER, FILTERMATERIALIEN UND 

SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler 

Verpackungsabfälle); Verpackungen aus Kunststoff

Bereich

Arbeitsplatz 

Tätigkeit

Betriebsanweisnung
gemäß §14 GefstoffV
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Levante


